
 
 

Geschäftsbedingungen 
 

 
 
I. Geltungsbereich, Vertragsschluß 
Für alle von uns abgegebenen Angebote und abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die unser Vertragspartner spätestens mit der 
Erteilung des Auftrages oder der Annahme unserer ersten Lieferung anerkennt. 
Abweichende Geschäftsbedingungen unseres Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind 
für uns auch dann unverbindlich, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen. 
Abweichende Regelung bedürfen der Schriftform. 
 
II. Preise 
1. Die Preisangebote werden in Euro abgegeben; sie erlangen die Verbindlichkeit erst mit der 

Bestätigung des Auftrages. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter 
dem Vorbehalt, daß die der Angebotsabgabe zugrundegelegten Auftragsdaten unverändert 
bleiben, längstens jedoch vier Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. Bei 
Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige 
ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine 
Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers geltend ab Werk. Sie schließen Verpackung, 
Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.  

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch 
verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche 
Änderung gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen 
geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden. 

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom 
Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Die 
Bestimmungen des Abschnittes X gelten entsprechend. 

 
III. Zahlung 
1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Die Rechnung 

wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahme-
verzug)  ausgestellt.  

2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, besonderer Materialien 
oder Vorleistungen kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden. 

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann i.S. des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- 
und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange 
und soweit der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI 3 nicht nachgekom-
men ist. 

4. Bei begründeten Zweifeln der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit eines Auftraggebers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer unbeschadet weitergehender gesetz-
licher Ansprüche  berechtigt, nach seiner Wahl den restlichen Werklohn und sonstige gegen 
den Auftraggeber bestehende Forderungen fällig zu stellen sowie weitere Leistungen aus 
diesem Vertrag  und aus anderen Verträgen von einer vorherigen Sicherheitsleistung oder einer 
Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhängig zu machen. 

5. Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 
abzutreten; der Auftraggeber nur mit Genehmigung des Auftragnehmers. 

 
IV. Lieferung 
1. Hat sich der Auftragnehmer zum Versand verpflichtet, so nimmt er diesen für den Auftraggeber 

mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die 
Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport durchführen-
de Person übergeben worden ist. 

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird 
der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der 
Schriftform. 

3. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu 
gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktre-
ten. §361 BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auf-
tragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden. 

4. Betriebsstörungen, sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers –  
insbesondere Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt – berechtigen 
nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage bleiben unberührt.  

5. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, 
Manuskripten, Rohmaterialien u. sonst. Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 369 
HGB bis zur vollst. Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 

6. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsverordnung obliegen-
den Pflichten Verpackungen zurück. Der Auftraggeber kann Verpackungen im Betrieb des 
Auftragnehmers zu den üblichen Geschäftszeiten nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung 
zurückgeben, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden. Die 
Verpackungen können dem Auftragnehmer auch bei der Lieferung zurückgegeben werden, es 
sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden. Zurückgenommen 
werden Verpackungen nur unmittelbar nach Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur 
nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der 
gebrauchten Verpackungen trägt der Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme-/Sammelstelle 
weiter entfernt als der Betrieb des Auftragnehmers, so trägt der Auftraggeber lediglich die 
Transportkosten, die für eine Entfernung bis zum Betrieb des Auftragnehmers entstehen wür-
den. Die zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstoffen und nach 
unterschiedlicher Verpackung sortiert sein. Anderenfalls ist der Auftragnehmer berechtigt, vom 
Auftraggeber die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlangen. 

 
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des 

Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der 
künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträ-
gen beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Auf-
tragnehmers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und das Saldo gezogen und 
anerkannt ist. 

2. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang berechtigt. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung gilt nicht, so, wenn der 
Auftraggeber mit seinem Abnehmer die Abtretbarkeit der Forderung aus dem Weiterverkauf 
ausschließt. Ebenso ist eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder Sicherungszession der 
Vorbehaltsware nicht zulässig. Der Auftraggeber tritt hiermit schon jetzt alle Forderungen, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, an den Auf-
tragnehmer ab, der die Abtretung annimmt. 

3. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet o. nach Verarbeitung o. Verbindung mit Gegenständen, die 
ausschließlich im Eigentum des Auftraggeber stehen, veräußert, so tritt der Auftraggeber schon 
jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an den Auftrag-
nehmer ab. Wird Vorbehaltsware vom Auftraggeber – nach Verarbeitung/Verbindung – zusam-
men mit nicht dem Auftragnehmer gehörender Ware veräußert, so tritt der Auftraggeber schon 
jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vor-
behaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Auftragnehmer nimmt die 
Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Auftraggeber auch nach Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Auftragnehmers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Forderungen nicht einzuzie-
hen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsge-
mäß nachkommt. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt,  
ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Herausgabe der Vorbehaltsware zu 
verlangen. Der Auftragnehmer kann verlangen, daß der Auftraggeber  ihm die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

4. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers oder 
eines durch die Übersicherung des Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Frei-
gabe von Sicherungen nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer und in dessen Eigentum stehender Waren ist 
der Auftragnehmer als Hersteller gem. § 950 BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt der  
Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder Verarbeitung beteiligt, 
ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als 
Vorbehaltseigentum. Erwirbt der Auftraggeber das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind 
sich die Vertragspartner darüber einig, daß der Auftraggeber dem Auftragnehmer im Verhältnis 
des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware 
Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Auftragnehmer 
verwahrt. 

 
VI. Beanstandungen, Gewährleistungen 
1. Angaben, die die Spezifikation der Ware betreffen, beinhalten keine Beschaffenheitsgarantie, 

sondern sind nur als annähernde Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit  der 
Ware zu verstehen. es sei denn, dass der Auftragnehmer eine bestimmte Beschaffenheit der 
Ware ausdrücklich schriftlich als garantiert bestätigt. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäß-
heit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur versandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in 
jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklä-
rung/Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, 
die erst in dem sich an die Druckreiferklärung / Fertigungsreiferklärung anschließenden Ferti-
gungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen 
Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 

2. Der Auftraggeber hat die Lieferung unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersu-
chen. Offensichtliche und/oder erkannte Mängel, Fehlmeldungen und Falschlieferungen sind 
unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen, in jedem Fall vor Verarbeitung schriftlich anzuzei-
gen. Weitergehende Obliegenheiten des Kaufmanns gemäß § 377 HGB bleiben unberührt.  

3. Sofern der Auftraggeber Mängel der Lieferung feststellt, darf er nicht darüber verfügen, also 
diese nicht teilen, weiterverkaufen oder verarbeiten, bis eine Einigung über die Abwicklung der 
Reklamation erfolgt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Auftraggebers beauftragten Sachverständigen erfolgte. Im Falle 
verzögerter, unterlassener oder mißlungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der 
Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktre-
ten. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftragneh-
mer oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. 

4. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, dem Auftragnehmer  die Möglichkeit zu geben, den 
gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf Verlangen des Auftragnehmers  die 
beanstandete Lieferung bzw. ein Muster hiervon zur Verfügung zu stellen. Sollte diese schuld-
haft verweigert werden, entfällt die Gewährleistung. 

5. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigt nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, daß die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 

6. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken 
und Auflagendruck. 

7. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer 
nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen 
Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die 
Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit 
Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen 
oder nicht durchsetzbar sind. 

8. Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm 
eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. 

9. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet 
werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen 
unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15 %. 

10. Mängelgewährleistungsansprüche verjähren, sofern nicht zwingend gesetzliche Vorschriften 
eine längere Verjährungsfrist vorsehen, in einem Jahr ab dem gesetzlichen Gewährleistungs-
beginn.  

 
VII. Haftung 
1. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nur, soweit er Schäden durch vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Handeln verursacht hat. 
2. Im übrigen gelten für die Haftung des Auftragnehmers bei Fahrlässigkeit folgende Regelungen; 

Schadenersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden, aus positiver Vertragsverletzung, Ver-
schulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Hat der Auftrag 
Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, 
so haftet der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu ver-
edelnden oder weiter zu verarbeitenden Erzeugnisses. Schadensersatzansprüche wegen 
Unmöglichkeit und Verzug sind beschränkt auf die Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung 
ausschließlich Vorleistung und Material).  

3. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang für die Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers. 

4. Im kaufmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer stets nur für Schäden, die durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurden. 

5. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei schuldhaften Verstößen gegen 
wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei  
Schäden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und bei Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften. Ebenso bleiben zwingend gesetzliche Haftungsbestimmungen 
unberührt. 

 
VIII. Verwahren, Versicherung 
1. Vorlagen, Daten, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienenden Gegenstände 

sowie Halb- und Fertigungserzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen 
besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Der  Auftragnehmer haftet 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfü-
gung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet 
der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

3. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber 
die Versicherung selbst zu besorgen. 

 
IX. Periodische Arbeiten 
1. Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von drei Monaten 

zum Schluß eines Monats gekündigt werden.  
 
X. Eigentum, Urheberrecht 
1. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebs-

gegenstände, insbesondere Daten, Filme, Lithographien u. Druckplatten, bleiben,  auch wenn 
sie gesondert berechnet werden, Eigentum des Auftragnehmers u. werden nicht ausgeliefert. 

2. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbeson-
dere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftrag-nehmer von allen 
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 

 
XI. Impressum 
1. Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in 

geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur 
verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat. 

 
XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der. Auftraggeber Vollkaufmann i.S. des HGB ist 

oder im Inland keinen allgemeinen. Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel- u. Urkundenprozesse, der Sitz des 
Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht 
ist ausgeschlossen.  

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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